
Übersicht zu den Möglichkeiten mit Berechtigungskarten 
 

Eine Karte kann erhalten, wer Leistungen  
� der Hilfe zum Lebensunterhalt oder  
� der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII oder  
� Arbeitslosengeld II / Sozialgeld nach SGB II bezieht,  
einschließlich der in die Hilfegewährung einbezogenen Familienangehörigen  
(nachgewiesen durch einen Bescheid).  
Die Karte hat eine Gültigkeitsdauer von max. sechs Monaten. 
 

Anwendungsbereich Entlastung in Prozent 
  
Amt für Weiterbildung und 
Medien 
� Volkshochschule 
� Bücherei 

 
  
 50 % 
 50 % 

Max-Reger-Musikschule  75 % (nicht für alle Angebote)* 
Karl-Ernst-Osthaus-Museum  66,6 % 
Theater 
Hagen/Philharmonisches 
Orchester Hagen 

  
 75 % 

Historisches Centrum Hagen  37,5 % 
Steueramt - Hundesteuer -  50 % 
HAGENBAD  50 % für Einzelkarten 
Schloss Hohenlimburg  75 % 
 
* Auszug aus der Gebührensatzung der Max-Reger-Musikschule: 
§5 (3)Die vorstehende Ermäßigungsregelung gilt nicht für: 
die Musikalische Früherziehung, die Musikalische Grundausbildung, das Elementare Instrumentalspiel, 
Kursangebote sowie die Leihgebühr bei Musikinstrumenten. 

 


